
________________________________________ ~~~~~~~~~~regierung 

An das 

Bundeskanzleramt­

Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

VerfassungsdienstlEU-Recht 

Dr. Anton Gstöttner 

Telefon: 0512/508-2200 

Telefax: 0512/508-2205 

e-mail: veifassungsdienst@tirol.gv.at 

DVR0059463 

Entwurf einer B-VG-Novelle betreffend Staatszielbestimmung Volksgruppen; 
Stellungnahme 

Geschtiftszahl Präs.II-44/774 

Innsbruck, 02.05.2000 

Zu ZI. 601.999/5-V/1/00 vom 4. April 2000 

Gegen den oben angefohrten Entwurf einer B-VG-Novelle besteht grundsätzlich kein Einwand. In 
sprachlicher Hinsicht wird folgende Verbesserung vorgeschlagen: 

"Die Republik Osterreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zu ihren Volksgruppen in 

ihrer historisch gewachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt." 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlamentsdirektion zugeleitet. 

FOr die Landesregierung: 

Dr. Arnold 
Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

Für die Landesregierung: 

Dr. Arnold 

Landesamtsdirektor 
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